
 

Spesen und Fahrtkosten – FLVW Kreis Herford  
Saison 2024/2025 (Stand 01.08.2024) 

 

Spesen und Fahrtkosten fallen an, wenn eine Ansetzung amtlich erfolgt ist.  
Fahrtkosten sind tatsächlich entstandene Kosten und werden einheitlich mit 0,30 EUR je km erstattet. 
Bei Anreise und Spielausfall werden 75% der Spesen (50% der Spesen in den Regionalligen) und die vollen Fahrtkosten erstattet. 
 

 


